
grüngas Gewerbe 
mit zertifiziertem und klimafreudlichen Ökogas 
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Vor- und Nachname  Geburtsdatum (freiwillige Angabe) 

   

Straße  Telefon 

   

PLZ, Ort  E-Mail 

 
an die AVU Aktiengesellschaft für Versorgungs-Unternehmen, An der 
Drehbank 18, 58285 Gevelsberg. Die Belieferung erfolgt außerhalb der 
Grundversorgung zu den in diesem Vertrag festgelegten Bedingungen 
sowie den umseitigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die fol-
gende Lieferadresse: 

 

Die AVU kann dem Kunden über die angegebene E-Mail-Adresse 
rechtserhebliche Erklärungen zur Begründung, Durchführung, Ände-
rung oder Beendigung des Lieferverhältnisses zusenden. Änderungen 
der Kontaktdaten des Kunden sind AVU unverzüglich in Textform mit-
zuteilen. 
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Straße  Marktlokations-Identifikationsnummer (MaLo-ID) 

   

PLZ, Ort  Zählernummer 

   

Bisheriger Energielieferant  Zählerstand 

   

Kundennummer beim bisherigen Energielieferant  Jahresverbrauch in kWh 

   

Bemerkungen  Lieferbeginn ab 

 ☐ Umzug      ☐ Lieferantenwechsel   
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Produkt: grüngas Gewerbe 

Es gelten die Allgemeine Geschäftsbedingungen der AVU AG für den Eigenverbrauch mit Strom im Gewerbe.  

Preise: siehe Anlage Preisblatt 

Laufzeit: Der Vertrag kommt durch Bestätigung der AVU in Textform unter Angabe des voraussichtlichen Lieferbeginns zustande. Der tatsächliche 
Lieferbeginn hängt davon ab, dass alle für die Belieferung notwendigen Maßnahmen (Kündigung des bisherigen Liefervertrags etc.) erfolgt sind. Der 
Vertrag beginnt frühstens zum 01.03.2026 und hat eine Erstlaufzeit bis zum Ablauf des 31.12.2026. Er verlängert sich nach Ablauf der Erstlaufzeit auf 
unbestimmte Zeit und kann von jeder Partei mit einer Frist von einem Monat gekündigt werden, erstmals zum Ablauf der Erstlaufzeit. Die Kündigung 
bedarf der Textform. Besondere Kündigungsrechte bleiben unberührt. 

 
gewünschte Zahlungsmöglichkeit 

☐ SEPA-Lastschriftmandat Ich ermächtige (Wir ermächtigen) die AVU AG, Zahlungen von meinem (unserem) Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich 
weise ich mein (weisen wir unser) Kreditinstitut an, die von der AVU AG auf mein (unser) Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.  

Hinweis: Ich kann (Wir können) innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten 
dabei die mit meinem (unserem) Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

☐ Überweisung auf das Konto der Sparkasse an Ennepe und Ruhr:  IBAN: DE03 4545 0050 0000 0500 05 BIC: WELADED1GEV 
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Geldinstitut  Kontoinhaber 

   

IBAN  Datum 

  X 
BIC  Unterschrift des Kontoinhabers 

 
Werbeeinwilligung 

☐ Telefon  ☐ E-Mail 

Ich bin einverstanden, an die oben genannte Telefonnummer und E-Mailadresse weitere Informationen zu Produkten, Dienstleitungen und Veranstaltungen der 
AVU zu erhalten, insbesondere zu Vertragsangeboten zu Strom, Gas, Wasser und energienahen Dienstleistungen, Contracting Angeboten, E-Mobilität oder Ra-
battaktionen. Die Einwilligung ist jederzeit widerruflich und kann z. B. per E-Mail der AVU gegenüber erklärt werden. Weitere Hinweise zum Widerruf lesen Sie 
unter: www.avu.de/datenschutz 
 

Auftragserteilung und Vollmacht 

Ich erteile dem Lieferanten den Auftrag, meinen gesamten Bedarf an elektrischer Energie an die genannte Entnahmestelle zu liefern. Die Belieferung erfolgt 
außerhalb der Grundversorgung. Der Vertrag kommt mit der Bestätigung des Lieferanten zustande, die spätestens 14 Tage nach Absendung des Auftrags zu 
erfolgen hat. 

Ich bevollmächtige die AVU, für die Belieferung der oben genannten Lieferstelle alle notwendigen Erklärungen abzugeben, insbesondere in Bezug auf die Kündi-
gung und den Widerruf eines etwaigen Liefervertrags oder in Bezug auf den Abschluss von Anschluss- bzw. Anschlussnutzungsverträgen. 

 

 

X 

Ort, Datum und Unterschrift des Kunden / Auftraggebers 
 

AVU Aktiengesellschaft für Versorgungs-Unternehmen 
An der Drehbank 18, 58285 Gevelsberg, E-Mail: info@avu.de Vorstand: Dipl.-Vw. Uwe Träris, Registergericht: Hagen, HRB 5575 
Ihre AVU-Service-Nummer: 02332 73-123 

Stand: 1. November 2025 



 

 

 

 

 

 

Anlage Preisblatt „grüngas Gewerbe“ 

1 Übersicht über die Zusammensetzung des Entgelts (Stand: 01.01.2026) 

Das vom Kunden zu zahlende Entgelt setzt sich aus den Preisbestandteilen zusammen, die in den Ziffern 6.2 bis 6.5 und 6.7 der AGB 
erläutert werden. Falls bei Vertragsschluss die für den Lieferzeitraum maßgebliche Höhe der Preisbestandteile nach Ziffern 1.2 und 1.3 
dieses Preisblatts noch nicht bekannt ist, werden diese in der bei Vertragsschluss geltenden Höhe angegeben. Vom Kunden geschuldet 
werden sie in der jeweils zum Lieferzeitpunkt geltenden Höhe. 

1.1 Grundpreis und verbrauchsabhängigen Arbeitspreis Energie  

Grundpreis bis 40.000 kWh  185,80 €/Jahr 

Grundpreis ab 40.001 kWh    0,00 €/Jahr 

Arbeitspreis Energie bis 40.000 kWh 9,730 ct/kWh 

Arbeitspreis Energie ab 40.001 kWh 10,190 ct/kWh 

1.2 Gasspeicherumlage 0,000 ct/kWh 

1.3 Umsatzsteuer 
Bei den vorstehenden Preisbestandteilen handelt es sich um Nettopreise, die vom 
Kunden zuzüglich der Umsatzsteuer in jeweils geltender Höhe zu zahlen sind. 

zurzeit 19 % 

Die Zusammensetzung des Entgelts, zukünftige Steuern, Abgaben und sonstige hoheitlich auferlegte Belastungen sowie Preisanpas-
sungen regelt Ziffer 6 der AGB. 

 

2 Informatorischer Gesamtgrundpreis und Gesamtarbeitspreis (Stand: 01.01.2026) 

Die Angabe des Gesamtgrundpreis und Gesamtarbeitspreis erfolgt rein informatorisch und unter Annahme der derzeitigen Höhe der 
unter Ziffer 1 aufgeführten Preisbestandteile. Es handelt sich nicht um eine verbindliche Angabe. Die Bruttopreise beinhalten die 
Umsatzsteuer (zurzeit 19 %). 

 

Arbeitspreis bis 40.000 kWh 9,730 ct/kWh 

Arbeitspreis ab 40.001 kWh 10,190 ct/kWh 

+ Gasspeicherumlage 0,000 ct/kWh 

Gesamtarbeitspreis bis 40.000 kWh (netto) 9,730 ct/kWh 

Gesamtarbeitspreis ab 40.001 kWh (netto) 10,190 ct/kWh 

Gesamtarbeitspreis bis 40.000 kWh (brutto) 11,58 ct/kWh 

Gesamtarbeitspreis ab 40.001 kWh (brutto) 12,13 ct/kWh 

  

Gesamtgrundpreis bis 40.000 kWh (netto)  185,80 €/Jahr 

Gesamtgrundpreis ab 40.001 kWh (netto)    0,00 €/Jahr 

Gesamtgrundpreis bis 40.000 kWh (brutto)  221,10 €/Jahr 

Gesamtgrundpreis ab 40.001 kWh (brutto)    0,00 €/Jahr 
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1.1 Der Vertrag kommt durch Bestätigung der AVU in Textform un-
ter Angabe des voraussichtlichen Lieferbeginns zustande. Der 
tatsächliche Lieferbeginn hängt davon ab, dass alle für die Be-
lieferung notwendigen Maßnahmen (Kündigung des bisherigen 
Liefervertrags etc.) erfolgt sind.  

1.2 Sofern und solange der Kunde im Online-Portal registriert ist, 
übermittelt AVU dem Kunden im Online-Portal rechtserhebli-
che Erklärungen zur Begründung, Durchführung, Änderung 
oder Beendigung dieses Vertragsverhältnisses, insbesondere 
Mitteilungen über den Lieferbeginn, Rechnungen, Mahnungen, 
Abschlagsmitteilungen, Preisinformationen oder Vertragsän-
derungen, Verbrauchsdaten im Fall von intelligenten Mess-
systemen nach § 2 Nr. 7 MsbG. Zusätzlich zur Übermittlung im 
Online-Portal kann AVU die rechtserheblichen Erklärungen an 
die angegebene postalische oder E-Mail-Adresse senden. Ist 
der Kunde nicht oder nicht mehr im Online-Portal registriert, 
übermittelt AVU dem Kunden rechtserhebliche Erklärungen 
nach den vertraglichen Regelungen. AVU wird den Kunden je-
weils über die angegebene E-Mail-Adresse über die Hinterle-
gung von Dokumenten im Online-Portal informieren. 

1.3 Bei dem Abschluss eines Onlineproduktes gilt eine ver-
pflichtende Nutzung des Online-Portals. Online-Verträge sind 
als solche im Angebot und im Abschlussprozess deutlich mit 
„online“ gekennzeichnet. Der Abschluss und die Durchführung 
eines Online-Vertrages sind zwingend mit der Nutzung des 
AVU Kundenportal verbunden. Sofern der Kunde nicht bereits 
im Online-Portal registriert ist, ist er verpflichtet, sich spätes-
tens innerhalb von 3 Tagen nach Erteilung des AuMrags im On-
line-Portal zu registrieren, die Nutzungsbedingungen des On-
line-Portals zu akzeptieren und das der Nutzungsverhältnis für 
die Laufzeit dieses Vertrags aufrecht zu erhalten. Erfolgt die 
Registrierung des Kunden nicht spätestens innerhalb von 3 Ta-
gen nach Erteilung des AuMrags, erfolgt keine Vertragsbestäti-
gung der AVU. Der Kunde ist verpflichtet, der AVU über die ge-
samte Vertragsdauer eine empfangsbereite E-Mail-Adresse 
zur Verfügung zu stellen sowie dafür zu sorgen, dass die Da-
tenschutzprogramme (Spamfilter, Firewall o. Ä.) so konfiguriert 
sind, dass der Zugang der Mitteilungen der AVU gewährleistet 
ist. 
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2.1 AVU liefert dem Kunden dessen gesamten Bedarf an Energie 
an seine vertraglich benannte Entnahmestelle. Entnahmestelle 
ist die Eigentumsgrenze des Netzanschlusses, über den der 
Kunde beliefert und mittels Marktlokations-Identifikations-
nummer energiewirtschaMlich identifiziert wird.  

2.2 Der Messstellenbetrieb wird durch den Messstellenbetreiber 
erbracht und ist gemäß § 9 Abs. 2 MsbG Bestandteil dieses 
Vertrags, soweit der Kunde keinen Vertrag mit einem wettbe-
werblichen Messstellenbetreiber schließt. AVU stellt dem Kun-
den das Entgelt für den Messstellenbetrieb und Messung in 
Rechnung. 

2.3 Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der 
Energieversorgung ist AVU, soweit es sich um Folgen einer Stö-
rung des Netzbetriebs einschließlich des Netzanschlusses han-
delt, von seiner Leistungspflicht befreit. Zu den möglichen An-
sprüchen des Kunden gegen den Netzbetreiber wird auf Zif-
fer 9 verwiesen. 

2.4 Wird den Parteien die Erfüllung der Leistungspflichten durch 
unvorhersehbare Umstände, auf die sie keinen Einfluss haben 
und deren Abwendung mit einem angemessenen technischen 
oder wirtschaMlichen Aufwand nicht erreicht werden kann (ins-
besondere höhere Gewalt wie z. B. Naturkatastrophen, Krieg, 
Pandemien, Arbeitskampfmaßnahmen, hoheitliche Anordnun-
gen) unmöglich gemacht, so sind die Parteien von ihren ver-
traglichen Leistungspflichten befreit, solange diese Umstände 
noch andauern. 

2.5 AVU ist weiter von seiner Leistungspflicht befreit, soweit und 
solange der Netzbetreiber den Netzanschluss und/oder die An-
schlussnutzung bzw. der Messstellenbetreiber den Messstel-
lenbetrieb auf eigene Initiative unterbrochen hat. Schadenser-
satzansprüche des Kunden gegen AVU bleiben für den Fall un-
berührt, dass AVU an der Unterbrechung ein Verschulden trifft. 
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3.1 Die Menge der gelieferten Energie wird durch Messeinrichtun-
gen bzw. Messsysteme (oder rechtmäßige Ersatzwertbildung) 
des zuständigen Messstellenbetreibers bzw. Netzbetreibers er-
mittelt. Die Ablesung der Messwerte wird vom Messstellenbe-
treiber oder AVU oder sofern keine Fernübermittlung der Ver-
brauchsdaten (z. B. über ein intelligentes Messsystem) erfolgt, 
auf Verlangen der AVU oder des Messstellenbetreibers kosten-
los vom Kunden selbst durchgeführt. Erfolgt eine Fernüber-
mittlung der Verbrauchsdaten (z. B. über ein intelligentes 
Messsystem), wird die Ablesung der Messwerte in begründeten 
Einzelfällen, z. B. für die Dauer eines technisch bedingten Aus-
falls der Fernkommunikation, ebenfalls auf Verlangen der AVU 
kostenlos vom Kunden selbst durchgeführt, sofern dies für die 
Abrechnung nach diesem Vertrag erforderlich ist. Verlangt AVU 
eine Selbstablesung des Kunden, fordert AVU den Kunden 
rechtzeitig dazu auf. Die Ablesung der Messeinrichtungen er-
folgt zum Zwecke der Abrechnung, etwa anlässlich eines Liefe-
rantenwechsels oder bei Vorliegen eines berechtigten Interes-
ses der AVU an einer Überprüfung der Ablesung, und zum 
Zwecke der Erstellung der Abrechnungsinformationen. Der 
Kunde kann einer Selbstablesung widersprechen, wenn ihm 
diese nicht zumutbar ist. 

3.2 Soweit der Kunde für einen bestimmten Abrechnungszeitraum 
trotz entsprechender Verpflichtung keine Ablesedaten über-
mittelt hat oder AVU aus anderen Gründen, die sie nicht zu 
vertreten hat, den tatsächlichen Verbrauch nicht ermitteln 
kann (etwa, weil keine Messwerte bzw. vom Messstellenbetrei-
ber rechtmäßig ermittelten Ersatzwerte verfügbar sind), kann 
AVU den Verbrauch auf der Grundlage der letzten Ablesung 
oder bei einem Neukunden nach dem Verbrauch vergleichba-
rer Kunden jeweils unter angemessener Berücksichtigung der 
tatsächlichen Verhältnisse schätzen. 

3.3 Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit ei-
nem Ausweis versehenen BeauMragten der AVU oder des 
Messstellenbetreibers den Zutritt zu seinem Grundstück und 
zu seinen Räumen zu gestatten, soweit dies zur Ermittlung der 
preislichen Bemessungsgrundlagen, im Rahmen des Betriebs, 
zur Wartung oder zur Ablesung der Messeinrichtungen bzw. 
des Messsystems erforderlich ist. Die Benachrichtigung kann 
durch Mitteilung an den Kunden oder durch Aushang am oder 
im jeweiligen Haus erfolgen. Sie muss mindestens eine Woche 
vor dem Betretungstermin erfolgen; mindestens ein Ersatzter-
min ist anzubieten. Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass 
die Messeinrichtung bzw. das Messsystem zugänglich ist.  

3.4 AVU kann vom Kunden monatliche Abschlagszahlungen ver-
langen. Die Höhe der Abschlagszahlung richtet sich nach dem 
Verbrauch des vorhergehenden Abrechnungszeitraums und 
dem aktuellen Vertragspreis oder nach dem durchschnittlichen 
Verbrauch vergleichbarer Kunden und dem aktuellen Vertrags-
preis. Macht der Kunde glaubhaM, dass der Verbrauch erheb-
lich abweicht, ist dies angemessen zu berücksichtigen. Im Falle 
einer monatlichen Abrechnung entfällt das Recht der AVU nach 
Satz 1. 

3.5 Werden monatliche Abschlagszahlungen erhoben, erfolgt die 
Abrechnung zum Ende jedes von AVU festgelegten Abrech-
nungszeitraums, der ein Jahr nicht überschreitet, und zum 
Ende des Vertragsverhältnisses. Abweichend von Satz 1 hat der 
Kunde das Recht, eine kostenpflichtige monatliche, vierteljähr-
liche oder halbjährliche Abrechnung zu wählen, die auf Grund-
lage einer gesonderten Vereinbarung mit AVU erfolgt. In jeder 
Abrechnung wird der tatsächliche Umfang der Belieferung un-
ter Anrechnung der Abschlagszahlungen abgerechnet. Ergibt 
sich eine Abweichung der Abschlagszahlungen von der Ab-
rechnung der tatsächlichen Belieferung, so wird der zu viel 
oder zu wenig berechnete Betrag unverzüglich erstattet bzw. 
nachentrichtet, spätestens aber mit der nächsten Abschlags-
zahlung verrechnet. 
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3.6 Die Abrechnung nach Ziffer 3.5 wird nach Wahl der AVU in 
elektronischer oder in Papierform erstellt. Erhält der Kunde Ab-
rechnungen in Papierform, erfolgt die Übermittlung der Ab-
rechnungen auf Wunsch auch in elektronischer Form. Erhält 
der Kunde elektronische Abrechnungen, erfolgt die Übermitt-
lung der Abrechnungen auf Wunsch auch einmal jährlich in Pa-
pierform. 

3.7 Erfolgt die Fernübermittlung der Verbrauchsdaten (z. B. über 
ein intelligentes Messsystem), ist AVU berechtigt, anstelle der 
Erhebung von Abschlagszahlungen, die Entgelte nach diesem 
Vertrag für die im Liefermonat gelieferte Energie monatlich 
abzurechnen. 

3.8 Erhält der Kunde eine elektronische Abrechnung und erfolgt 
keine Fernübermittlung der Verbrauchsdaten (z. B. über ein in-
telligentes Messsystem), erhält er unentgeltlich die (in jeder 
Rechnung bereits enthaltenen) Abrechnungsinformationen 
nach § 40b EnWG automatisch alle sechs Monate und auf 
Wunsch alle drei Monate. Erfolgt eine Fernübermittlung der 
Verbrauchsdaten (z. B. über ein intelligentes Messsystem) und 
rechnet AVU nicht monatlich ab, erhält der Kunde unentgelt-
lich die Abrechnungsinformationen nach § 40b EnWG automa-
tisch monatlich. 

3.9 Auf Wunsch des Kunden stellt AVU dem Kunden und/oder ei-
nem von diesem benannten Dritten, soweit verfügbar, ergän-
zende Informationen zu dessen Verbrauchshistorie gegen Ent-
gelt zur Verfügung. 

3.10 Der Kunde kann jederzeit von AVU verlangen, eine Nachprü-
fung der Messeinrichtungen bzw. des Messsystems an seiner 
Entnahmestelle durch eine Eichbehörde oder eine staatlich an-
erkannte Prüfstelle i. S. v. § 40 Abs. 3 MessEG zu veranlassen. 
Die Kosten der Nachprüfung fallen dem Kunden nur dann zur 
Last, sofern die eichrechtlichen Verkehrsfehlergrenzen nicht 
überschritten werden. 

3.11 Ergibt eine Nachprüfung der Messeinrichtungen bzw. des 
Messsystems eine Überschreitung der eichrechtlichen Ver-
kehrsfehlergrenzen oder werden Fehler in der Ermittlung des 
Rechnungsbetrags festgestellt (wie z. B. auch bei einer Rech-
nung auf der Grundlage falscher Messwerte), so wird der zu 
viel oder zu wenig berechnete Betrag unverzüglich erstattet 
bzw. nachentrichtet oder mit der nächsten Abschlagszahlung 
verrechnet. Ist das Ausmaß des Fehlers nicht einwandfrei fest-
zustellen oder zeigt eine Messeinrichtung nicht an (und liegen 
auch keine rechtmäßig ermittelten Ersatzwerte vor), so ermit-
telt AVU den Verbrauch für die Zeit seit der letzten fehlerfreien 
Ablesung durch Schätzung entsprechend Ziffer 3.2. Ansprüche 
nach dieser Ziffer sind auf den der Feststellung des Fehlers 
vorhergehenden Ablesezeitraum beschränkt, es sei denn, die 
Auswirkung des Fehlers kann über einen größeren Zeitraum 
festgestellt werden; in diesem Fall ist der Anspruch auf längs-
tens drei Jahre beschränkt. 

3.12 Ändert sich das vertragliche Entgelt während des Abrech-
nungszeitraums oder beginnt oder endet der Abrechnungs-
zeitraum untermonatlich (z. B. bei untermonatlicher Aufnahme 
oder Beendigung der Belieferung), so rechnet AVU verbrauchs-
unabhängige Preisbestandteile tagesgenau ab. Für die Abrech-
nung geänderter verbrauchsabhängiger Preisbestandteile wird 
die nach Ziffer 3.1 ermittelte Verbrauchsmenge des Kunden im 
Abrechnungszeitraum auf Grundlage einer Schätzung nach bil-
ligem Ermessen (§ 315 BGB) auf den Zeitraum vor und nach der 
Preisänderung aufgeteilt, wobei jahreszeitliche Verbrauchs-
schwankungen auf der Grundlage vergleichbarer Erfahrungs-
werte angemessen zu berücksichtigen sind. Die nach der Preis-
änderung anfallenden Abschlagszahlungen können entspre-
chend angepasst werden.  
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4.1 Sämtliche Rechnungsbeträge sind zwei Wochen nach Zugang 
der Rechnung, Abschläge und Vorauszahlungen zu dem von 
AVU nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) im Abschlagsplan 
bzw. mit Verlangen der Vorauszahlung festgelegten Zeitpunkt 
fällig und im Wege des LastschriMverfahrens, mittels Dauerauf-
trags oder Überweisung (auch durch Barüberweisung) zu zah-
len. 

4.2 Befindet sich der Kunde in Zahlungsverzug, kann AVU ange-
messene Maßnahmen zur Durchsetzung seiner Forderung er-
greifen. Fordert AVU erneut zur Zahlung auf, stellt er dem Kun-
den die dadurch entstandenen Kosten pauschal in Rechnung. 
Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage der 
Pauschale nachzuweisen; die pauschale Berechnung muss ein-
fach nachvollziehbar sein und darf die nach dem gewöhnlichen 
Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten nicht übersteigen. Dem 
Kunden ist zudem der Nachweis gestattet, solche Kosten seien 
nicht entstanden oder wesentlich geringer als die Höhe der 
Pauschale. 

4.3 Einwände gegen Rechnungen berechtigen zum Zahlungsauf-
schub oder zur Zahlungsverweigerung nur, 

4.3.1 sofern der in einer Rechnung angegebene Verbrauch ohne er-
sichtlichen Grund mehr als doppelt so hoch wie der vergleich-
bare Verbrauch im vorherigen Abrechnungszeitraum ist und 
der Kunde eine Nachprüfung der Messeinrichtung verlangt und 
solange durch die Nachprüfung nicht die ordnungsgemäße 
Funktion der Messeinrichtung festgestellt ist 

oder 

4.3.2 sofern aus Sicht eines verständigen Kunden die ernsthaMe 
Möglichkeit eines offensichtlichen Fehlers besteht, z. B. bei fal-
schen Kundennamen, verwechselten Entnahmestellen, ohne 
Weiteres erkennbaren Rechenfehlern oder bei weit außerhalb 
der Plausibilität liegenden Verbrauchsmengen, auch wenn eine 
Nachprüfung der Messeinrichtung deren ordnungsgemäße 
Funktion bestätigt hat. 

Rechte des Kunden nach § 315 BGB bleiben von dieser Ziffer 4.3 
unberührt. 

4.4 Gegen Forderungen der AVU kann nur mit unbestrittenen oder 
rechtskräMig festgestellten Gegenansprüchen aufgerechnet 
werden. Dies gilt nicht für Ansprüche des Kunden aufgrund 
vollständiger oder teilweiser Nichterfüllung oder mangelhaMer 
Erfüllung der Hauptleistungspflichten. Weiterhin gilt dies nicht 
für Forderungen des Kunden, die im Rahmen des Rückabwick-
lungsverhältnisses nach Widerruf des Vertrags entstehen. 
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5.1 AVU kann vom Kunden eine monatliche Vorauszahlung in an-
gemessener Höhe verlangen, wenn der Kunde mit einer Zah-
lung aus dem Vertrag in nicht unwesentlicher Höhe in Verzug 
ist, wenn der Kunde innerhalb eines Zeitraums von zwölf Mo-
naten wiederholt in Zahlungsverzug gerät oder in sonstigen 
begründeten Fällen. 

5.2 Bei Verlangen einer Vorauszahlung sind dem Kunden Beginn, 
Höhe und die Gründe für die Vorauszahlung sowie die Voraus-
setzungen für ihren Wegfall mitzuteilen. Die Zeitpunkte der 
Vorauszahlungen legt AVU nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) 
fest. Die Vorauszahlung ist frühestens zum Lieferbeginn fällig. 
Die Höhe der Vorauszahlung richtet sich nach dem Verbrauch 
des vorhergehenden Abrechnungszeitraums und dem aktuel-
len Vertragspreis oder dem durchschnittlichen Verbrauch ver-
gleichbarer Kunden und dem aktuellen Vertragspreis. Macht 
der Kunde glaubhaM, dass sein Verbrauch erheblich geringer 
ist, ist dies angemessen zu berücksichtigen. 

5.3 Die Vorauszahlung wird mit der jeweils nächsten vom Kunden 
nach dem Vertrag zu leistenden Zahlung (Abschläge nach Zif-
fer 4.1 oder Rechnungsbeträge) verrechnet. Ergibt sich dabei 
eine Abweichung der Vorauszahlung von der zu leistenden 
Zahlung, so wird der zu viel oder zu wenig berechnete Betrag 
unverzüglich erstattet bzw. nachentrichtet. 

5.4 Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann AVU beim Kunden 
ein Vorauszahlungssystem (z. B. Bargeld- oder Chipkartenzäh-
ler) einrichten und betreiben bzw. den Messstellenbetreiber 
damit beauMragen. 
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6.1 Das vom Kunden zu zahlende Entgelt setzt sich aus den Preis-
bestandteilen nach den Ziffern 6.2 bis 6.5 zusammen. 
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6.2 Der Kunde zahlt einen Grundpreis und einen verbrauchsabhän-
gigen Arbeitspreis in der sich aus dem beigefügten Preisblatt 
ergebenden Höhe. Diese werden auf Grundlage der Kosten kal-
kuliert, die für die Belieferung aller Kunden in diesem Tarif an-
fallen (unabhängig vom Zeitpunkt des jeweils einzelnen Ver-
tragsschlusses). Sie enthalten folgende Kosten: Kosten für 
Energiebeschaffung und Vertrieb (inklusive SLP-Bilanzierungs-
umlage, Entgelt für die Nutzung des Virtuellen Handelspunk-
tes, Konvertierungsentgelt sowie Konvertierungsumlage), die 
Kosten für Messstellenbetrieb und Messung – soweit diese 
Kosten AVU vom Messstellenbetreiber in Rechnung gestellt 
werden –, die von AVU an den Netzbetreiber abzuführende 
Netzentgelte, die Energiesteuer sowie die Konzessionsabga-
ben. 

6.3 Zusätzlich zahlt der Kunde für die gelieferte Energie folgende 
Preisbestandteile nach der Ziffer  6.3.1 in der jeweils geltenden 
Höhe. Die bei Vertragsschluss geltende Höhe ist im beigefüg-
ten Preisblatt angegeben. Im Einzelnen: 

6.3.1 Die von AVU (an den Bilanzkreisverantwortlichen und von die-
sem) an den Marktgebietsverantwortlichen abzuführende 
Gasspeicherumlage gemäß § 35 e EnWG. 

6.4 Wird die Belieferung oder die Verteilung von Energie nach Ver-
tragsschluss mit zusätzlichen, in Ziffern 6.2, 6.3 und 6.5 nicht 
genannten Steuern oder Abgaben belegt, erhöht sich das vom 
Kunden zu zahlende Entgelt um die hieraus entstehenden 
Mehrkosten in der jeweils geltenden Höhe. Satz 1 gilt entspre-
chend, falls die Belieferung oder die Verteilung von Energie 
nach Vertragsschluss mit einer hoheitlich auferlegten, allge-
mein verbindlichen Belastung (d. h. keine Bußgelder oder Ähn-
liches) belegt wird, soweit diese unmittelbaren Einfluss auf die 
Kosten für die nach diesem Vertrag geschuldeten Leistungen 
hat. Die Weitergabe in der jeweils geltenden Höhe nach Satz 1 
und 2 führt bei Erstattungen (z. B. in Form negativer Umlagen) 
zu einer entsprechenden Entgeltreduzierung. Eine Weiterbe-
rechnung erfolgt nicht, soweit die Mehrkosten nach Höhe und 
Zeitpunkt ihres Entstehens bereits bei Vertragsschluss konkret 
vorhersehbar waren oder die jeweilige gesetzliche Regelung 
der Weiterberechnung entgegensteht. Eine Weiterberechnung 
ist auf die Mehrkosten beschränkt, die nach dem Sinn und 
Zweck der gesetzlichen Regelung dem einzelnen Vertragsver-
hältnis (z. B. nach Kopf oder nach Verbrauch) zugeordnet wer-
den können. Eine Weiterberechnung erfolgt ab dem Zeitpunkt 
der Entstehung der Mehrkosten. Der Kunde wird über eine sol-
che Weiterberechnung spätestens mit der Rechnungsstellung 
informiert. 

6.5 Zusätzlich fällt auf die Preisbestandteile nach Ziffern 6.2 und 
6.3 sowie etwaige zukünMige Steuern, Abgaben und sonstige 
hoheitlich auferlegte Belastungen nach Ziffer 6.4 die Umsatz-
steuer in der jeweils geltenden Höhe an. Die derzeitige Höhe 
der Umsatzsteuer ergibt sich aus dem beigefügten Preisblatt. 

6.6 AVU teilt dem Kunden die bei Belieferung jeweils geltende 
Höhe eines nach Ziffern 6.3, 6.4 und 6.5 zu zahlenden Preisbe-
standteils auf Anfrage mit. 

6.7 AVU ist verpflichtet, den Grundpreis und den Arbeitspreis nach 
Ziffer 6.2 – nicht hingegen die gesondert in der jeweils gelten-
den Höhe an den Kunden weitergegebenen Preisbestandteile 
nach Ziffern 6.3 und 6.5 sowie etwaige zukünMige Steuern, Ab-
gaben und sonstige hoheitlich auferlegte Belastungen nach 
Ziffer 6.4 – durch einseitige Leistungsbestimmung nach billi-
gem Ermessen gemäß § 315 BGB anzupassen (Erhöhungen 
oder Senkungen). Anlass für eine solche Preisanpassung ist 
ausschließlich eine Änderung der in Ziffer 6.2 genannten Kos-
ten. AVU überwacht fortlaufend die Entwicklung dieser Kosten. 
Der Umfang einer Preisanpassung ist auf die Veränderung der 
Kosten nach Ziffer 6.2 seit der jeweils vorhergehenden Preisan-
passung nach dieser Ziffer 6.7 bzw. – sofern noch keine Preis-
anpassung nach dieser Ziffer 6.7 erfolgt ist – seit der erstmali-
gen Tari挴alkulation nach Ziffer 6.2 bis zum Zeitpunkt des ge-
planten Wirksamwerdens der aktuellen Preisanpassung be-
schränkt. Kostensteigerungen und Kostensenkungen sind bei 
jeder Preisanpassung gegenläufig zu saldieren. Die einseitige 
Leistungsbestimmung von AVU nach billigem Ermessen be-
zieht sich auch auf die jeweiligen Zeitpunkte einer Preisanpas-
sung; diese sind so zu wählen, dass Kostensenkungen nicht 
nach für den Kunden ungünstigeren Maßstäben Rechnung 

getragen werden als Kostenerhöhungen, also Kostensenkun-
gen mindestens in gleichem Umfang preiswirksam werden wie 
Kostenerhöhungen. Der Kunde hat gemäß § 315 Abs. 3 BGB das 
Recht, die Ausübung des billigen Ermessens der AVU gericht-
lich überprüfen zu lassen. Änderungen des Grundpreises und 
des Arbeitspreises nach dieser Ziffer 6.7 sind nur zum Monats-
ersten, erstmals zum Ablauf der vertraglichen Erstlaufzeit, 
möglich. Preisanpassungen werden nur wirksam, wenn AVU 
dem Kunden die Änderungen spätestens einen Monat vor dem 
geplanten Wirksamwerden in Textform mitteilt. In diesem Fall 
hat der Kunde das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer 
Kündigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Preis-
anpassung zu kündigen. Hierauf wird der Kunde von AVU in der 
Mitteilung gesondert hingewiesen. 

6.8 Informationen über aktuelle Produkte (insbesondere gebün-
delte Produkte bzw. Leistungen) und Tarife erhält der Kunde 
unter Tel.-Nr. 02332-73123 oder im Internet unter www.avu.de. 
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Die Regelungen des Vertrags beruhen auf den gesetzlichen 
und sonstigen Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt des Ver-
tragsschlusses (z. B. EnWG, GasGVV, GasNZV, MsbG, MessEG 
und MessEV, höchstrichterliche Rechtsprechung, Festlegungen 
und Beschlüsse der BNetzA). Das vertragliche Äquivalenzver-
hältnis kann nach Vertragsschluss durch unvorhersehbare Än-
derungen der gesetzlichen oder sonstigen Rahmenbedingun-
gen (z. B. durch Gesetzesänderungen, sofern deren konkreter 
Inhalt nicht bereits – etwa in der Phase zwischen dem Ab-
schluss des förmlichen Gesetzgebungsverfahrens und dem In-
kraMtreten – absehbar war), die AVU nicht veranlasst und auf 
die er auch keinen Einfluss hat, in nicht unbedeutendem Maße 
gestört werden. Ebenso kann nach Vertragsschluss eine im 
Vertrag entstandene Lücke nicht unerhebliche Schwierigkeiten 
bei der Durchführung des Vertrags entstehen lassen (etwa 
wenn die Rechtsprechung eine Klausel für unwirksam erklärt), 
die nur durch eine Anpassung oder Ergänzung zu beseitigen 
sind. In solchen Fällen ist AVU verpflichtet, den Vertrag – mit 
Ausnahme des Entgelts – unverzüglich insoweit anzupassen 
und/oder zu ergänzen, als es die Wiederherstellung des Äqui-
valenzverhältnisses von Leistung und Gegenleistung und/oder 
der Ausgleich entstandener Vertragslücken zur zumutbaren 
Fort- und Durchführung des Vertragsverhältnisses erforderlich 
macht (z. B. mangels gesetzlicher Überleitungsbestimmungen). 
Anpassungen des Vertrags nach dieser Ziffer sind nur zum Mo-
natsersten möglich. Die Anpassung wird nur wirksam, wenn 
AVU dem Kunden die Anpassung spätestens einen Monat vor 
dem geplanten Wirksamwerden in Textform mitteilt. In diesem 
Fall hat der Kunde das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung ei-
ner Kündigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Vertragsanpassung zu kündigen. Hierauf wird der Kunde von 
AVU in der Mitteilung gesondert hingewiesen. 
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8.1 AVU ist berechtigt, die Lieferung sofort einzustellen und die 
Anschlussnutzung durch den zuständigen Netzbetreiber un-
terbrechen zu lassen, wenn der Kunde in nicht unerheblichem 
Maße schuldhaM Energie unter Umgehung, Beeinflussung oder 
vor Anbringung der Messeinrichtungen verwendet („Energie-
diebstahl“) und die Unterbrechung zur Verhinderung einer wei-
teren unberechtigten Energieentnahme erforderlich ist. 

8.2 Bei Zahlungsverzug des Kunden in Höhe des Doppelten der 
rechnerisch auf den laufenden Kalendermonat entfallenden 
Abschlags- oder Vorauszahlung, mindestens aber mit 
100,00 €, ist AVU ebenfalls berechtigt, die Lieferung einzustel-
len und die Anschlussnutzung durch den zuständigen Netzbe-
treiber unterbrechen zu lassen. Bei der Berechnung des Min-
destbetrags bleiben diejenigen nicht titulierten Forderungen 
außer Betracht, die der Kunde form- und fristgerecht sowie 
schlüssig begründet beanstandet hat. Ferner bleiben diejeni-
gen Rückstände außer Betracht, die wegen einer Vereinbarung 
zwischen AVU und dem Kunden noch nicht fällig sind oder die 
aus einer streitigen und noch nicht rechtskräMig entschiedenen 
Preiserhöhung der AVU resultieren. Zudem bleiben diejenigen 
Rückstände außer Betracht, die im Zeitpunkt der Androhung 
der Unterbrechung bereits Gegenstand eines bei der Schlich-
tungsstelle nach § 111b Absatz 1 anhängigen Verfahrens der 
außergerichtlichen Streitbeilegung sind. Die Unterbrechung 

www.avu.de
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unterbleibt, wenn die Folgen der Unterbrechung außer Ver-
hältnis zur Schwere des Zahlungsverzugs stehen oder der 
Kunde darlegt, dass hinreichende Aussicht besteht, dass er sei-
nen Verpflichtungen vollumfänglich nachkommt. Die Verhält-
nismäßigkeit einer Unterbrechung ist insbesondere dann nicht 
gewahrt, wenn eine besondere SchutzbedürMigkeit des Kunden 
oder eines Mitglieds seines Haushalts besteht. Eine besondere 
SchutzbedürMigkeit besteht insbesondere dann, wenn infolge 
einer Unterbrechung der Versorgung aufgrund besonderer 
persönlicher, insbesondere gesundheitlicher oder altersbeding-
ter, Gegebenheiten eine konkrete Gefahr für Leib oder Leben 
der dadurch Betroffenen zu besorgen ist. Der Kunde wird der 
AVU etwaige Besonderheiten, die einer Unterbrechung zwin-
gend entgegenstehen, unverzüglich glaubhaM machen Diese 
Gefahr ist glaubhaM zu machen. Dem Kunden wird die Unter-
brechung spätestens vier Wochen vorher angedroht und die 
BeauMragung des Netzbetreibers mit der Unterbrechung der 
Anschlussnutzung acht Werktage vorher durch briefliche Mit-
teilung, unter Angabe des Zeitpunkts der AuMragserteilung an-
gekündigt. AVU wird den Netzbetreiber zu dem in der Ankün-
digung genannten Zeitpunkt beauMragen, die Anschlussnut-
zung zu unterbrechen, wofür der Netzbetreiber nach den Vor-
gaben des Lieferantenrahmenvertrags Gas sechs weitere 
Werktage Zeit hat. 

8.3 Die Kosten der Unterbrechung sowie der Wiederherstellung 
der Belieferung sind vom Kunden zu ersetzen. AVU stellt dem 
Kunden die dadurch entstandenen Kosten pauschal in Rech-
nung. Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage 
nachzuweisen; die pauschale Berechnung muss einfach nach-
vollziehbar sein und darf die nach dem gewöhnlichen Lauf der 
Dinge zu erwartenden Kosten nicht übersteigen. Dem Kunden 
ist zudem der Nachweis gestattet, solche Kosten seien nicht 
entstanden oder wesentlich geringer als die Höhe der Pau-
schale. Die Belieferung wird unverzüglich wiederhergestellt, 
wenn die Gründe für die Unterbrechung entfallen und die Kos-
ten der Unterbrechung und Wiederherstellung bezahlt sind. 

8.4 Der Vertrag kann aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer 
Frist gekündigt und die Lieferung eingestellt werden. AVU 
muss den Kunden unverzüglich beim zuständigen Verteilnetz-
betreiber abmelden. Soweit die Entnahmen des Kunden im 
Falle einer außerordentlichen Kündigung der AVU trotz der 
Abmeldung (etwa wegen Bearbeitungsfristen des Netzbetrei-
bers, Prozessfristen aus den Festlegungen der BNetzA zu Lie-
ferantenwechselprozessen) über den Zeitpunkt der Vertrags-
beendigung hinaus der AVU bilanziell zugeordnet werden, 
ohne dass AVU dafür einen Ausgleich erhält (z. B. im Rahmen 
der Mehr- oder Mindermengenabrechnung des Netzbetrei-
bers), schuldet der Kunde für diese fortwährende Belieferung 
das Entgelt nach diesem Vertrag. Ein wichtiger Grund liegt ins-
besondere vor im Fall eines Energiediebstahls nach Ziffer 8.1, 
oder im Fall eines Zahlungsverzugs unter den Voraussetzungen 
von Ziffer 8.2. Im letztgenannten Fall ist dem Kunden die Kün-
digung mindestens zwei Wochen vorher anzudrohen. Die Kün-
digung unterbleibt in diesem Fall, wenn die Folgen der Kündi-
gung außer Verhältnis zur Schwere des Zahlungsverzugs ste-
hen oder der Kunde darlegt, dass hinreichende Aussicht be-
steht, dass er seinen Verpflichtungen vollumfänglich nach-
kommt. Ein wichtiger Grund liegt auch vor, wenn ein Zwangs-
vollstreckungsverfahren gegen das gesamte Vermögen der an-
deren Partei oder eines wesentlichen Teils dieses Vermögens 
eingeleitet wurde. 
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9.1 AVU haMet bei schuldhaMer vertraglicher Pflichtverletzung 
(z. B. bei Nichterfüllung der Lieferpflicht oder ungenauer oder 
verspäteter Abrechnung) für dadurch entstandene Schäden 
nach Maßgabe von Ziffern 9.2 bis 9.6. 

9.2 Ansprüche wegen Schäden durch Unterbrechung oder bei Un-
regelmäßigkeiten in der Energieversorgung sind, soweit es sich 
um Folgen einer Störung des Netzbetriebs einschließlich des 
Netzanschlusses handelt, gegenüber dem Netzbetreiber gel-
tend zu machen. 

9.3 AVU wird auf Wunsch des Kunden unverzüglich über die mit 
der Schadensverursachung zusammenhängenden Tatsachen 
AuskunM geben, wenn sie ihm bekannt sind oder von ihm in 
zumutbarer Weise aufgeklärt werden können. 

9.4 In allen übrigen HaMungsfällen ist die HaMung der Parteien so-
wie ihrer Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen für schuldhaM 
verursachte Schäden ausgeschlossen, soweit der Schaden 
nicht durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt 
wurde; dies gilt nicht bei Schäden aus der Verletzung des Le-
bens, des Körpers oder der Gesundheit, oder der schuldhaMen 
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, d. h. solcher Pflich-
ten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des 
Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung 
der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf (sog. Kardinal-
pflichten). 

9.5 Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, wel-
che nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, be-
schränkt sich die HaMung auf den Schaden, den die haMende 
Partei bei Abschluss des Vertrags als mögliche Folge der Ver-
tragsverletzung vorausgesehen hat oder unter Berücksichti-
gung der Umstände, die sie kannte oder kennen musste, hätte 
voraussehen müssen. 

9.6 Die Bestimmungen des ProdukthaMungsgesetzes bleiben un-
berührt. 
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10.1 Der Kunde ist verpflichtet, AVU jeden Umzug unverzüglich 
vorab unter Angabe des Umzugsdatums, der neuen AnschriM 
und, sofern der Umzug nicht gemäß Ziffer 10.2 zu einer Been-
digung des Vertrages führt, der neuen Zählernummer oder 
Marktlokations-Identifikationsnummer in Textform mitzuteilen. 
Im Regelfall muss diese Mitteilung bis spätestens zehn Werk-
tage vor dem Umzugsdatum erfolgen, um AVU eine rechtzei-
tige Ab- bzw. Ummeldung beim Netzbetreiber zu ermöglichen. 

10.2 Ein Umzug des Kunden beendet diesen Vertrag zum Zeitpunkt 
des vom Kunden mitgeteilten Umzugsdatums, wenn der Kunde 
aus dem Gebiet des bisherigen Netzbetreibers in das Gebiet ei-
nes anderen Netzbetreibers zieht. AVU unterbreitet dem Kun-
den für die neue Entnahmestelle auf Wunsch gerne ein neues 
Angebot. 

10.3 Bei Umzug innerhalb des Gebiets des bisherigen Netzbetrei-
bers kann der Kunde den Vertrag mit einer Frist von sechs Wo-
chen in Textform kündigen. Die Kündigung kann mit Wirkung 
zum Zeitpunkt des Auszugs oder mit Wirkung zu einem späte-
ren Zeitpunkt erklärt werden. Die Kündigung beendet diesen 
Vertrag nicht und AVU wird den Kunden zu den bisherigen Ver-
tragsbedingungen an seinem neuen Wohnsitz weiterbeliefern, 
wenn AVU dem Kunden dies binnen zwei Wochen nach Erhalt 
der Kündigung anbietet und die Belieferung an dessen neuem 
Wohnsitz möglich ist. Zu diesem Zweck hat der Kunde in seiner 
außerordentlichen Kündigung seine zukünMige AnschriM oder 
eine zur Bezeichnung seiner zukünMigen Entnahmestelle ver-
wendeten Marktlokations-Identifikationsnummer mitzuteilen. 

10.4 Unterbleibt die rechtzeitige Mitteilung des Kunden nach Zif-
fer 10.1 aus Gründen, die dieser zu vertreten hat, und wird AVU 
die Tatsache des Umzugs auch sonst nicht bekannt, ist der 
Kunde verpflichtet, weitere Entnahmen an seiner bisherigen 
Entnahmestelle, für die AVU gegenüber dem örtlichen Netzbe-
treiber einstehen muss und für die er von keinem anderen 
Kunden eine Vergütung zu fordern berechtigt ist, nach den 
Preisen des Vertrags zu vergüten. Die Pflicht der AVU zur un-
verzüglichen Abmeldung der bisherigen Entnahmestelle und 
Ansprüche der AVU auf entgangenen Gewinn wegen einer 
nicht oder verspätet erfolgten Belieferung an der neuen Ent-
nahmestelle bleiben unberührt. 

11 Ü㌰㸶〼攴〼〼㐰㰳㹦㐰〼㐲㸶㔱〼㰹㸶〼攴〼〼㐰㔱〼

AVU ist berechtigt, die Rechte und Pflichten aus dem Vertrag 
als Gesamtheit auf einen personell, technisch und wirtschaM-
lich leistungsfähigen Dritten zu übertragen. Eine Übertragung 
nach Satz 1 ist dem Kunden spätestens sechs Wochen vor dem 
Zeitpunkt der Übertragung unter Angabe dieses Zeitpunkts 
mitzuteilen. Im Falle einer Übertragung hat der Kunde das 
Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zum 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Übertragung zu kündigen. 
Hierauf wird der Kunde von AVU in der Mitteilung gesondert 
hingewiesen. Das Recht zur Abtretung von Forderungen nach 
§ 398 BGB sowie eine gesetzliche Rechtsnachfolge, insbeson-
dere bei Übertragungen i. S. d. Umwandlungsgesetzes, bleiben 
von dieser Ziffer unberührt. 

mailto:0A@EMN


㹡〲〲㐰㸶㌱㸶㐰㹦㸶〼㐰㸶㔱〼㐰㹤㔱㔱㌰㸶㐲㐰㹦㐰㰳㹦㐰㸶㹦〼㐲㸶〼〼㹡㰹〰〼㹡㐰〼㜴㈾〼〼㐲㸶㹦〼㠴㐰㐰㸶㹦㈾㸶〼㌰〼〼㰳〼㐰〼㌱㐰攴〼㠴〼㐲㐰〼㔱〼㐰㌱〼㐰㸶w㸶〼㌰㸶〼

Seite 5 von 5 

12 D〼攴㸶㹦㔱〼㐰㰳攴z〼

Datenschutzrechtliche Hinweise und Informationen zum Wi-
derspruchsrecht erhält der Kunde in der „Information zur Ver-
arbeitung personenbezogener Daten“ der AVU. 

13 I㹦㜴o〼㌱〼攴㐰o㹦㸶㹦〼z㰳〼W〼〼攴㰳㹦㐰㔱㐲㐰㸶㹦㔱攴㸶㹦〼㰳㹦㐲〼-㸶㹦攴㐰㸶〲攴㸶㹦〼/〼L㐰㸶㜴㸶-
〼〼㹦攴㸶㹦w㸶〼㐰㔱㸶〲〼

13.1 Aktuelle Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten 
sind beim jeweils zuständigen Netzbetreiber erhältlich. 

13.2 Ein Lieferantenwechsel erfolgt zügig und unentgeltlich. Nach 
dem Wechsel ist AVU verpflichtet, dem neuen Lieferanten den 
für ihn maßgeblichen Verbrauch des vergleichbaren Vorjahres-
zeitraums mitzuteilen. Soweit AVU aus Gründen, die sie nicht 
zu vertreten hat, den Verbrauch nicht ermitteln kann, ist der 
geschätzte Verbrauch anzugeben. 

14 㹡〲〲㐰㸶㌱㸶㐰㹦㸶〼I㹦㜴o〼㌱〼攴㐰o㹦㸶㹦〼㹦〼〼㐰〼㐲㸶㌱〼㠴㹦㸶〼㐰㐰㸶㐲㐰㸶㹦㔱攴〲㸶㐰㔱攴㰳㹦㐰㔱-
㐰㸶㔱㸶攴z〼

Im Zusammenhang mit einer effizienteren Energienutzung 
durch Endkunden wird bei der Bundesstelle für Energieeffizienz 
eine Liste geführt, in der Energiedienstleister, Anbieter von 
Energieaudits und Anbieter von Energieeffizienzmaßnahmen 
aufgeführt sind. Weiterführende Informationen zu der sog. An-
bieterliste und den Anbietern selbst erhalten sie unter 
www.bfee-online.de. Sie können sich zudem bei der Deutschen 
Energieagentur über das Thema Energieeffizienz umfassend 
informieren. Weitere Informationen erhalten Sie unter 
www.energie-effizienz-experten.de 

15 P〼㰳㔱〼㐰〼〲㸶㹦/〼P〼㸶㐰㔱㸶〼㜴㈾〼〼w㸶㐰攴㸶〼㸶〼D㐰㸶㹦㔱攴〲㸶㐰㔱攴㰳㹦㐰㸶㹦〼

 netto brutto 

Mahnkosten pro  
Mahnschreiben 

2,50 €  

Unterbrechung der 
Anschlussnutzung 

50,00 €  

Wiederaufnahme der Anschlussnutzung 

- während der vom Netz-
betreiber veröffentlichten 
GeschäMszeit 

50,00 € 59,50 € 

- außerhalb der Ge-
schäMszeit des Netzbe-
treibers 

71,00 € 84,49 € 

In den genannten Bruttobeträgen ist die Umsatzsteuer in der 
gesetzlich festgelegten Höhe (derzeit 19 %) enthalten; wird 
kein Bruttobetrag genannt, besteht derzeit keine Umsatz-
steuerpflicht. 

16 �〼㐰〲㰳㔱㔱㌰㸶㔱攴㐰㌱㌱㰳㹦㐰㸶㹦〼

16.1 Die Regelungen dieses Vertrags sind abschließend. Mündliche 
Nebenabreden bestehen nicht. 

16.2 Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrags ganz oder teil-
weise unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so 
bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam.  

17 㠴㹦㸶〼㐰㐰㸶㔱攴㸶㰳㸶〼-楌㐰㹦w㸶㐰㔱〼

Für die auf Basis dieses Vertrages bezogene Energie gilt fol-
gender Hinweis gemäß der Energiesteuer-Durchführungsver-
ordnung: 
“Steuerbegünstigtes Energieerzeugnis㤱 Darf nicht als KraMstoff 
verwendet werden, es sei denn, eine solche Verwendung ist 
nach dem Energiesteuergesetz oder der Energiesteuer-Durch-
führungsverordnung zulässig. Jede andere Verwendung als 
KraMstoff hat steuer- und strafrechtliche Folgen. In Zweifelsfäl-
len wenden Sie sich bitte an Ihr zuständiges Hauptzollamt.“ 
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Information zur Verarbeitung personenbezogener Daten
Die DS-GVO sieht u. a. Informationspflichten bei der Erhebung perso-
nenbezogener Daten (alle Informationen, die sich auf eine identifizierte 
oder identifizierbare natürliche Person beziehen) vor. Beim Abschluss 
und der Erfüllung von Verträgen werden gegebenenfalls nicht nur Daten 
unseres Kunden selbst erhoben, sondern z. B. auch von dessen Mitar-
beitern, Dienstleistern oder Erfüllungsgehilfen (nachfolgend „sonstige 
Betroffene“), etwa im Rahmen der Benennung als Ansprechpartner. 
Gerne möchten wir Sie daher als unseren Kunden oder als sonstigen 
Betroffenen über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten so-
wie Ihre Rechte aus der DS-GVO informieren. Diese Information gilt nicht 
für die Verarbeitung von Daten, die keinen Personenbezug (siehe oben) 
aufweisen. 
1. Wer ist für die Verarbeitung meiner personenbezogenen Da-

ten verantwortlich und an wen kann ich mich bei Fragen wen-
den? 

Verantwortlicher im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen zum Daten-
schutz (z. B. DS-GVO) für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten ist: AVU Aktiengesellschaft für Versorgungs-Unternehmen, An der 
Drehbank 18, 58285 Gevelsberg, Tel.: 02332/73-123, Fax: 02332/73-
124, E-Mail: info@avu.de.  
Unser Datenschutzbeauftragter steht Ihnen für Fragen zur Verarbeitung 
Ihrer personenbezogenen Daten unter datenschutz@avu.de gerne zur 
Verfügung.  
2. Welche Arten von personenbezogenen Daten werden verar-

beitet? Zu welchen Zwecken und auf welcher Rechtsgrund-
lage erfolgt die Verarbeitung? 

2.1. Wir verarbeiten folgende Kategorien personenbezogener Da-
ten: 

· Identifikations- und Kontaktdaten (z. B. Familien- und Vorname, 
Adresse, Kundennummer, gegebenenfalls Firma, gegebenenfalls 
Registergericht und -nummer, gegebenenfalls ILN/BDEW-Code-
nummer, gegebenenfalls Vertragskontonummer), 

· Daten zur Identifikation der Verbrauchs- bzw. Einspeisestelle (z. B. 
Zählernummer, Identifikationsnummer der Marktlokation (Entnah-
mestelle), 

· Angaben zum Belieferungszeitraum, 
· Verbrauchs- und Einspeisedaten, 
· Abrechnungsdaten (z. B. Bankverbindungsdaten) und 
· Daten zum Zahlungsverhalten 
2.2. Die personenbezogenen Daten werden zu den folgenden Zwe-

cken auf folgender Rechtsgrundlage verarbeitet: 
· Daten unseres Kunden zur Erfüllung des Vertragsverhältnisses mit 

unserem Kunden und der diesbezüglichen Durchführung vorver-
traglicher Maßnahmen auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-
GVO. 

· Daten unseres Kunden und sonstiger Betroffener zur Erfüllung 
rechtlicher Verpflichtungen (z. B. aus dem MsbG sowie wegen 
handels- oder steuerrechtlicher Vorgaben) auf Grundlage von 
Art. 6 Abs. 1 lit. c) DS-GVO. 

· Daten unseres Kunden und sonstiger Betroffener zur Wahrneh-
mung von Aufgaben, die im öffentlichen Interesse liegen (z. B. aus 
dem MsbG), auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. e) DS-GVO. 

· Daten sonstiger Betroffener zur Erfüllung des Vertragsverhältnis-
ses mit unserem Kunden und der diesbezüglichen Durchführung 
vorvertraglicher Maßnahmen auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. f) 
DS-GVO, da die Erfüllung des Vertragsverhältnisses mit unserem 
Kunden und die diesbezügliche Durchführung vorvertraglicher 
Maßnahmen sowohl unser berechtigtes Interesse als auch das un-
seres Kunden darstellt. 

· Daten unseres Kunden und sonstiger Betroffener zur Direktwer-
bung betreffend unseren Kunden auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 
lit. f) DS-GVO, da Direktwerbung unser berechtigtes Interesse dar-
stellt. 

· Daten unseres Kunden und sonstiger Betroffener gegebenenfalls 
auch zur Telefonwerbung und/oder zur E-Mail-Werbung auf 
Grundlage einer ausdrücklichen Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 
lit. a) DS-GVO. Im Falle von Telefonwerbung gilt dies nur bezüglich 
unserer privaten Kunden (keine Gewerbebetreibende). Eine Ein-
willigung zur Telefonwerbung und/oder zur E-Mail-Werbung kön-
nen Sie jederzeit uns gegenüber widerrufen. Der Widerruf ist zu 
richten an: AVU Aktiengesellschaft für Versorgungs-Unternehmen, 
An der Drehbank 18, 58285 Gevelsberg, Tel.: 02332/73-123, Fax: 
02332/73-124, E-Mail: info@avu.de. Der Widerruf der Einwilligung 
erfolgt für die Zukunft und berührt nicht die Rechtmäßigkeit der bis 
zum Widerruf erfolgten Verarbeitung. 

· Daten unseres Kunden zur Bewertung der Kreditwürdigkeit unse-
res Kunden auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO als vor-
vertragliche Maßnahme und Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO, da die Er-
mittlung der Kreditwürdigkeit unseres Kunden zur Minimierung von 
Ausfallrisiken unser berechtigtes Interesse darstellt. 
o In diesem Zusammenhang werden der Auskunftei Creditre-

form Boniversum GmbH, Hammfelddamm 13, 41460 Neuss, 
oder der SCHUFA Holding AG, Massenberg 9-13, 44787 Bo-
chum zur Ermittlung der Kreditwürdigkeit personenbezogene 
Daten zur Identifikation unseres Kunden (Name, Anschrift und 
Geburtsdatum) sowie Daten über nicht vertragsgemäßes oder 
betrügerisches Verhalten übermittelt. 

o Die Auskunftei verarbeitet die erhaltenen Daten und verwendet 
sie auch zum Zwecke der Profilbildung (Scoring), um Dritten 
Informationen zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit unseres 
Kunden zu geben. In die Berechnung der Kreditwürdigkeit flie-
ßen unter anderem Anschriftendaten unseres Kunden ein. 

3. Erfolgt eine Offenlegung meiner personenbezogenen Daten 
gegenüber anderen Empfängern? 

Eine Offenlegung bzw. Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten er-
folgt – soweit im Rahmen der unter 2. genannten Zwecke jeweils erfor-
derlich – ausschließlich gegenüber folgenden Empfängern bzw. Katego-
rien von Empfängern:  

· Messstellenbetreiber, 
· Bilanzkreisverantwortliche, 
· Netzbetreiber, 
· Marktgebietsverantwortliche 
· Übertragungsnetzbetreiber, 
· Tochter- und Konzerngesellschaften, 
· Auskunfteien, 
· Abrechnungs- oder IT-Dienstleister,  
· Call-Center 
· andere Berechtigte (z. B. Behörden und Gerichte), soweit hierzu 

eine gesetzliche Verpflichtung oder Berechtigung besteht.  
4. Erfolgt eine Übermittlung meiner personenbezogenen Daten 

an oder in Drittländer? 
Eine Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an oder in Drittländer 
oder an internationale Organisationen erfolgt nicht. 
5. Für welche Dauer werden meine personenbezogenen Daten 

gespeichert? 
Personenbezogene Daten werden zu den unter 2. genannten Zwecken 
solange gespeichert, wie dies für die Erfüllung dieser Zwecke erforderlich 
ist. Bestehen gesetzliche Aufbewahrungspflichten, insbesondere aus 
dem Handels- und Steuerrecht (§§ 147 AO, 257 HGB), sind wir verpflich-
tet, die Daten bis zum Ablauf dieser Fristen zu speichern. Zum Zwecke 
der Direktwerbung werden Ihre personenbezogenen Daten solange ge-
speichert, wie ein überwiegendes rechtliches Interesse unseres Unter-
nehmens an der Verarbeitung nach Maßgabe der einschlägigen rechtli-
chen Bestimmungen besteht, längstens jedoch für eine Dauer von zwei 
Jahren über das Vertragsende hinaus, oder bis Sie der Verarbeitung für 
Zwecke der Direktwerbung widersprechen oder eine hierfür erteilte Ein-
willigung widerrufen. 
6. Welche Rechte habe ich in Bezug auf die Verarbeitung meiner 

personenbezogenen Daten? 
Sie haben uns gegenüber insbesondere folgende Rechte hinsichtlich der 
Sie betreffenden personenbezogenen Daten: 

· Recht auf Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen 
Daten (Art. 15 DS-GVO), 

· Recht auf Berichtigung, wenn die Sie betreffenden gespeicher-
ten Daten fehlerhaft, veraltet oder sonst wie unrichtig sind 
(Art. 16 DS-GVO), 

· Recht auf Löschung, wenn die Speicherung unzulässig ist, der 
Zweck der Verarbeitung erfüllt und die Speicherung daher nicht 
mehr erforderlich ist oder Sie eine erteilte Einwilligung zur Verar-
beitung bestimmter personenbezogener Daten widerrufen haben 
(Art. 17 DS-GVO), 

· Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, wenn eine der in 
Art. 18 Abs. 1 DS-GVO genannten Voraussetzungen gegeben 
ist (Art. 18 DS-GVO), 

· Recht auf Übertragung der von Ihnen bereitgestellten, Sie betref-
fenden personenbezogenen Daten (Art. 20 DS-GVO), 

· Recht auf Widerruf einer erteilten Einwilligung, wobei der Wider-
ruf die Rechtmäßigkeit der bis dahin aufgrund der Einwilligung 
erfolgten Verarbeitung nicht berührt (Art. 7 Abs. 3 DS-GVO) und 

· Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde (Art. 77 DS-
GVO). 

mailto:info@avu.de.
mailto:datenschutz@avu.de
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7. Ist die Bereitstellung der personenbezogenen Daten gesetz-
lich oder vertraglich vorgeschrieben oder für einen Vertrags-
abschluss erforderlich? Besteht eine Pflicht, die personenbe-
zogenen Daten bereitzustellen, und welche möglichen Folgen 
hätte die Nichtbereitstellung? 

Im Rahmen des Vertragsverhältnisses hat unser Kunde uns diejenigen 
personenbezogenen Daten (vgl. Ziffer 2) bereitzustellen, die für den Ab-
schluss und die Durchführung des Vertragsverhältnisses und die Erfül-
lung der damit verbundenen vertraglichen Pflichten erforderlich sind. 
Dazu gehören der Natur der Sache nach auch Kontaktdaten von Mitar-
beitern oder Dritten (z. B. Erfüllungsgehilfen oder Dienstleister), denen 
sich unser Kunde einvernehmlich bedient. Ohne die erforderlichen Daten 
sowie gegenseitige persönliche Kommunikation mit den zuständigen Mit-
arbeitern – bzw. falls unser Kunde es wünscht, weiteren Dritten – kann 
das Vertragsverhältnis gegebenenfalls nicht abgeschlossen bzw. erfüllt 
werden.  
8. Erfolgt eine automatisierte Entscheidungsfindung einschließ-

lich Profiling? 
Zum Abschluss und zur Erfüllung des Vertragsverhältnisses findet keine 
automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling statt. 
9. Aus welchen Quellen stammen die verarbeiteten personenbe-

zogenen Daten? 
Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen des Ver-
tragsverhältnisses mit unserem Kunden von diesem oder von Ihnen er-
halten. Wir verarbeiten auch personenbezogene Daten, die wir aus öf-
fentlich zugänglichen Quellen, z. B. aus Grundbüchern, Handelsregistern 
und dem Internet, zulässigerweise gewinnen durften. Außerdem verar-
beiten wir personenbezogene Daten, die wir zulässigerweise von Unter-
nehmen innerhalb unseres Konzerns oder von Dritten, z. B. Netzbetrei-
bern, erhalten. 
 

Widerspruchsrecht 
 

Sie können uns gegenüber jederzeit der Verarbeitung Ihrer perso-
nenbezogenen Daten für Zwecke der Direktwerbung ohne Angabe 
von Gründen widersprechen. Wir werden die personenbezogenen 
Daten nach dem Eingang des Widerspruchs nicht mehr für die Zwe-
cke der Direktwerbung verarbeiten und die Daten löschen, wenn 
eine Verarbeitung nicht zu anderen Zwecken (beispielsweise zur Er-
füllung des Vertragsverhältnisses mit unserem Kunden) erforder-
lich ist. 
Auch anderen Verarbeitungen, die wir auf die Wahrnehmung einer 
Aufgabe, die im öffentlichen Interesse i. S. d. Art. 6 Abs. 1 lit. e) 
DS-GVO liegt, oder auf ein berechtigtes Interesse i. S. d. Art. 6 
Abs. 1 lit. f) DS-GVO stützen (beispielsweise Übermittlungen von 
personenbezogenen Daten zum nicht vertragsgemäßen oder betrü-
gerischen Verhalten unseres Kunden an Auskunfteien), können Sie 
uns gegenüber aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situa-
tion ergeben, jederzeit unter Angabe dieser Gründe widersprechen. 
Wir werden die personenbezogenen Daten im Falle eines begründe-
ten Widerspruchs grundsätzlich nicht mehr für die betreffenden 
Zwecke verarbeiten und die Daten löschen, es sei denn, wir können 
zwingende Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Inte-
ressen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung 
dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen. 
Der Widerspruch ist an AVU Aktiengesellschaft für Versorgungs-
Unternehmen, An der Drehbank 18, 58285 Gevelsberg, Tel.: 
02332/73-123, Fax: 02332/73-124, E-Mail: info@avu.de zu richten. 

mailto:info@avu.de
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